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Group e. K.? Die Bezeichnung „Group“ bzw. „Gruppe“
für einen Einzelkaufmann verstößt gegen die
Firmenwahrheit

Ein Einzelkaufmann darf nach einem aktuellen Beschluss des Schleswig-Holsteinischen
Oberlandesgerichtes nicht die Bezeichnung „Group“ bzw. „Gruppe“ in der Firma tragen, da der Zusatz „e.
K.“ das Bestehen einer Gruppe gerade ausschließt. Darüber helfen auch nicht mehrfache Eintragungen
als „e. K.“ und die Gründung einer GmbH hinweg, solange sich hinter diesen Eintragungen lediglich eine
einzige Person verbirgt (vgl. Schleswig-Holsteinisches OLG, Beschl. v. 28.09.2011, Az. 2 W 231/10).
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K.“ das Bestehen einer Gruppe gerade ausschließt. Darüber helfen auch nicht mehrfache Eintragungen
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Ein Einzelkaufmann hatte die Änderung seiner Hauptniederlassung und gleichzeitig seiner Firma
beantragt; in Zukunft sollte seine Firma „[XY] e. K. Group“ lauten. Diese Eintragung wurde ihm jedoch
verwehrt, da sie gegen die Firmenwahrheit verstoße – ein Einzelkaufmann sei schließlich ein Einzelner
und eben keine „Group“. Der Kaufmann legte hiergegen Beschwerde zum Schleswig-Holsteinischen OLG
ein, blieb jedoch ohne Erfolg.

Nach Ansicht der Richter liegt hier keine Group oder Gruppe vor, da ja der antragstellende
Einzelkaufmann gerade als einzelne Person agiert und keine Personenmehrheit repräsentiert; die
Zusatzbezeichnung „Group“ verstößt somit gegen die Firmenwahrheit. Daran ändert auch die Tatsache
nichts, dass der Kaufmann noch eine weitere Eintragung als „e. K.“ sowie eine gleichlautende
Unternehmensgründung in der Rechtsform der GmbH vorwies (vgl. Schleswig-Holsteinisches OLG,
Beschl. v. 28.09.2011, Az. 2 W 231/10; mit weiteren Nachweisen):

“ „Nach dem Grundsatz der Firmenwahrheit darf die Firma weder in ihrem Kern, noch in den
Zusätzen oder insgesamt Angaben enthalten, die geeignet sind, über wesentliche
geschäftliche Verhältnisse unrichtige Vorstellungen hervorzurufen […]. Ersichtlich
irreführende Firmenbestandteile sind solche, bei denen die Täuschungseignung nicht allzu
fern liegt und ohne umfangreiche Beweisaufnahme bejaht werden kann […].
Nach diesem Maßstab ist die Irreführungseignung der von der Betroffenen gewählten Firma
‚[…] e. K. Group‘ ersichtlich. Bereits nach dem eigenen Tatsachenvortrag der Betroffenen gibt
sie deren tatsächliche Verhältnisse unzutreffend wieder. […]
Der Begriff ‚Gruppe‘/‚Group‘ weist […] jedenfalls auf eine Vereinigung bzw. einen
Zusammenschluss mehrerer hin […].
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Hier kann jedoch dahinstehen, ob die Verwendung des Begriffs ‚Gruppe‘/‚Group‘ in der
Firma eines Einzelkaufmanns generell unzulässig ist oder in bestimmten Konstellationen in
Betracht kommt. [Das Unternehmen] ist selbst bei [einem] weiten Verständnis dieses
Begriffs keine Gruppe. Der Inhaber [des Unternehmens] sieht vielmehr die drei von ihm
geführten Unternehmen – zwei einzelkaufmännische und eine von ihm gegründete GmbH –
insgesamt als ‚Firmengruppe‘ an. [Das Unternehmen] selbst wird aber durch die Existenz
zweier weiterer Firmen mit dem Kern ‚[…]‘ nicht zur Gruppe. Dass die betroffene Firma den
Begriff ‚Group‘ zur Unterscheidung von den anderen Firmen […] e. K. X. und […] Y. GmbH
enthalten soll, genügt ebenfalls nicht, um gerade diesen Firmenbestandteil zuzulassen.“

Nach Ansicht der Richter ist es übrigens auch unerheblich, ob die Eintragung als „[…] e. K. Group“ oder „[…]
Group e. K.“ vorgenommen wird; in beiden Fällen werde jedenfalls bezüglich des Zusatzes „Group“ gegen
die Firmenwahrheit verstoßen.

Diese Rechtsprechung ist durchaus nachvollziehbar. Bezüglich der Bezeichnung „Group“ haben sich
inzwischen verschiedene Vorstellungen darüber etabliert, was hinter einer solchen Gruppe zu finden
sein sollte – Konsens herrscht zumindest in dem Punkt, dass sich keine Einzelperson dahinter verbirgt.
Es kann daher durchaus unterstellt werden, dass Einzelkaufleute mit Zusätzen wie „Group“ oder
„Gruppe“ ihrem Unternehmen einen gewissen Glanz von Unternehmensgröße und Vielschichtigkeit
verleihen wollen, der bei einem mit dem Zusatz „e. K.“ eingetragenen Betrieb jedoch nicht vorhanden
sein dürfte: Ein „e. K.“ ist nun einmal aus der Natur der Sache heraus gerade keine „Group“. Es war daher
nur konsequent, dem Kaufmann die gewünschte Zusatzbezeichnung „Group“ zu verweigern.
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